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Mit dem vorgelegten

Entwurf des Dienst-

rechtsneuordnungs-

gesetzes (DNeuG)

sind Änderungen in

nahezu allen 

Beamtengesetzen

und Rechtsverord-

nungen beabsichtigt.

Forderungen von

Verkehrsgewerk-

schaft GDBA und

dbb wurden über-

wiegend vom Bun-

desinnenministerium

im Gesetzentwurf

berücksichtigt.

D
er Gesetzentwurf sieht
unter anderem auch ei-
ne stärker leistungsori-
entierte Besoldung der
Bundesbeamten vor.

Die Verkehrsgewerkschaft GD-
BA und der dbb kritisieren, dass
der Entwurf von Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble
dennoch in einigen Punkten
hinter den Erwartungen zurück-
bleibe. Würde für Leistungsprä-
mien künftig ein Vergabebudget
von einem Prozent statt 0,3 Pro-
zent vorgesehen, würde das zu
Mehrkosten von lediglich 70
Millionen Euro führen – „bei ei-
nem Bundesetat von 271 Milli-
arden Euro“, sagte dbb Chef Pe-
ter Heesen. „Dies dürfte doch
kein Problem sein.“

Heesen kritisierte überdies, dass
die Versorgungsansprüche der
Beamten auch in Zukunft ver-
fallen, wenn sie in die Privat-
wirtschaft wechseln. Bei Austritt
aus dem Beamtenverhältnis soll
es allein bei der bisherigen
Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung
bleiben.

Der umfangreiche Entwurf des
DNeuG sieht insbesondere Än-
derungen beim Bundesbeam-
tengesetz (BBG), Bundesbesol-
dungsgesetz (BBesG), Beamten-
versorgungsgesetz (BeamtVG)
sowie beim Bundessonderzah-
lungsgesetz (BSZG) vor. Eine
neue Besoldungsstruktur ist
ebenfalls Teil des Paketes zur
Neuordnung des Bundesbeam-
tenrechts. Anlass dafür ist der
Koalitionsvertrag vom 11. No-
vember 2005 und die zum 1.
September 2006 in Kraft getre-
tene Föderalismusreform. 

Gesetzgebungskompetenz
wurde geändert

Mit letzterer wurde die Gesetz-
gebungskompetenz für den Be-
reich des Beamtenrechts zwi-
schen Bund und Ländern neu
aufgeteilt. Der Bund ist seitdem
– jenseits der Grundregeln für
den Beamtenstatus – nur noch
für das Besoldungs- und Versor-
gungsrecht seiner eigenen Be-
amten und der Soldaten zustän-
dig. Für Landes- und Kommu-
nalbeamte können die 16 Bun-
desländer dagegen eigene Re-
gelungen im Bereich der Besol-
dung, Versorgung und des Lauf-
bahnrechtes treffen.

Die Verkehrsgewerkschaft 
GDBA und der dbb hatten stets
vor einer Zersplitterung des Be-
amtenrechts durch die Födera-
lismusreform gewarnt  (Das 
GDBA-magazin berichtete
mehrfach und ausführlich).

Schwerpunkte im geplanten
Regierungsentwurf

Mit dem Ziel, das Berufsbeam-
tentum zukunftsfest zu machen,
will die Bundesregierung auf der
Grundlage des Koalitionsvertra-
ges für den Bund ein modernes
transparentes Beamten-, Besol-
dungs- und Versorgungsrecht
schaffen, das

● das Leistungsprinzip fördert,

● die Wettbewerbsfähigkeit
und Leistungsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes stärkt,

● einen flexiblen Personalein-
satz ermöglicht und die Mo-
bilität verbessert,

● Chancen und Perspektiven
eröffnet, um Eigenverantwor-
tung, Motivation und Leis-
tungsbereitschaft der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
zu stärken, 

● zusätzliche aufwendige
Bürokratie und Regelungs-
dichte vermeidet,

● die Beamtenversorgung lang-
fristig sichert und die Maß-
nahmen in der gesetzlichen
Rentenversicherung unter

Berücksichtigung der Unter-
schiedlichkeit der Systeme
wirkungsgleich in das Versor-
gungsrecht überträgt. 

Für neueingestellte Beamte
wurde bereits zum Jahresbeginn
ein Versorgungsfonds eingerich-
tet (siehe Bericht in der Ausga-
be 11/2006 des GDBA-maga-
zins).

Die Fortentwicklung des öffent-
lichen Dienstrechts im Bund ist
auch Teil des am 13. September
2006 beschlossenen Pro-
gramms „Zukunftsorientierte
Verwaltung durch Innovatio-
nen“. Mit diesem Programm hat
die Bundesregierung eine über-
greifende Strategie für die wei-
tere Modernisierung der Bun-
desverwaltung vorgelegt mit
dem Ziel, die Verwaltung leis-
tungsfähiger, serviceorientier-
ter, wirtschaftlicher und innova-
tiver zu gestalten sowie über-
flüssige Bürokratie und Rege-
lungsdichte abzubauen (wir be-
richteten in Ausgabe 10/2006). 

Zur Dienstrechtreform sind fol-
gende Maßnahmen im Artikel-
gesetz des DNeuG vorgesehen:

Forderungen zum Entwurf des
Dienstrechtsneuordnungsgesetzes
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1. Im Rahmen der Neufassung
des Bundesbeamtengesetzes
(BBG):

● Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit des öffentli-
chen Dienstes durch Reform
des Laufbahnrechts mit Re-
duzierung der Zahl der Lauf-
bahnen und Öffnung des
Laufbahnrechts für neue
Qualifikationen. Die Bun-
deslaufbahnverordnung
(BLV) wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt geändert. 

● Stärkung des Leistungsprin-
zips durch erhöhte Anforde-
rungen an die Probezeit und
Erweiterung des Kreises der
Führungsämter auf Probe.

● Die Mobilität zwischen öf-
fentlichem Dienst, Privat-
wirtschaft und internationa-
len Organisationen soll ge-
fördert werden (Art. 1 § 29). 

● Teilnahmeverpflichtung an
Qualifizierungsmaßnah-
men zum Erwerb einer neu-
en Laufbahnbefähigung bei
organisatorischen Verände-
rungen. Stärkung des
Grundsatzes „Rehabilitati-
on vor Versorgung“ zur Ver-
meidung von Frühpensio-
nierungen; die Verwendung
für eine andere Tätigkeit und
die Pflicht zur Teilnahme an
Qualifizierungsmaßnah-
men zum Erwerb einer neu-
en Befähigung sollen Vor-
rang haben.

● Stufenweise Anhebung des
Pensionseintrittsalters wie
in der gesetzlichen Renten-
versicherung auf 67 Jahre in
den Jahren 2012 bis 2029.
Betroffen sind die Geburts-
jahrgänge 1947 und jünger;
die Stufen der Anhebung be-
tragen ab 2012 zunächst ei-
nen Monat pro Jahrgang.

2. Mit einer Novellierung 
des Bundesbesoldungsgeset-
zes (BBesG) ist die Neuge-
staltung der Grundgehaltsta-
belle für die Beamtinnen
und Beamten vorgesehen
durch 

● Ablösung des altersbezoge-
nen Aufstiegs in den Stufen
mit Wegfall des überkom-

menen Besoldungsdienstal-
ters und Ausrichtung an den
tatsächlich geleisteten
Dienstzeiten;

● Neustrukturierung der
Grundgehaltsstufen einer
auf neun Stufen verkürzten
Stufenfolge (Erfahrungszei-
ten) – dabei profitieren Be-
amte, die in jungen Jahren
ins Beamtenverhältnis ein-
getreten sind;

● Festhalten am bisherigen
Bezüge- und Einkommens-
niveau durch Übernahme
der bisherigen Endgrund-
gehälter sowie Verzicht auf
Absenkung oder Variabili-
sierung;

● Einbau der derzeitigen jähr-
lichen Sonderzahlung so-
wie allgemein gewährter
Bezügebestandteile in die
Grundgehaltstabelle; 

● Betragsmäßige Überleitung
der vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten in die
neue Struktur auf der Grund-
lage des aktuellen Bezüge-
niveaus; 

● Vermeidung des Nebenein-
ander von parallelen Syste-
men sowie von Doppelre-
gelungen und Ausgleichstat-
beständen;

Weitere wesentliche Punkte
sind die Fortentwicklung des be-
reits seit 1997 erprob-
ten Leistungsinstrumentariums
durch Konzentration auf die be-
währte Leistungsprämie im Vo-
lumen des vorhandenen Fi-
nanzbudgets – dabei gesetzli-
che Verankerung des Budgets
sowie Verbesserung der Teamre-
gelung, Vermeidung von zu-
sätzlichem Verwaltungsauf-
wand durch Fortführung des bis-
herigen Vergabeverfahrens.

Hinzu kommt die Erhöhung des
Familienzuschlages für drei und
mehr Kinder um jeweils 50 Eu-
ro zur Berücksichtigung der Si-
tuation kinderreicher Beamten-
familien sowie die Neustruktu-
rierung des Auslandszuschlags
zur Abgeltung der materiellen
Mehraufwendungen und imma-
terieller Belastungen im Aus-
land.

3. Novellierung des Beamten-
versorgungsgesetzes (BamtVG): 

Die wirkungsgleiche Übertra-
gung der Maßnahmen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung
unter Berücksichtigung der Un-
terschiedlichkeit der Alterssi-
cherungssysteme bedeutet 

● Nachvollzug der Wirkungen
des Rentenversicherungs-
nachhaltigkeitsgesetzes 2004
für Schul- und Hochschulzei-
ten durch wirkungsgleiche
Begrenzung der Berücksichti-
gung von Ausbildungszeiten
als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit, 

● Berücksichtigung der bereits
erfolgten Versorgungskürzun-
gen für die Nachzeichnung
des Nachhaltigkeitsfaktors
der Rentenreform 2004, der
bisher noch wirkungslos ge-
blieben ist, sowie zugleich
Einführung einer Revisions-
klausel, die sicherstellt, dass

sich Rente und Versorgung
auch künftig im Gleichklang
entwickeln und fortgeschrie-
ben werden, 

● Rentengleiche Versorgungs-
regelungen zur schrittweisen
Anhebung des Pensionsein-
trittsalters auf das 67. Lebens-
jahr im BBG, wie abschlags-
freier Pensionseintritt nach 45
Jahren entsprechend den
Pflichtbeitragsjahren im Ren-
tenrecht. Bei vorzeitiger Zur-
ruhesetzung wegen Dienst-
unfähigkeit und bei Schwer-
behinderung verbleibt es
beim maximalen Versor-
gungsabschlag von 10,8 Pro-
zent (3,6 Prozent pro Jahr).

● Nachzeichnung der Neuge-
staltung der Grundgehaltsta-
bellen im Besoldungsrecht
durch Überleitung aller Ver-
sorgungsempfänger in das
neue System zur Stärkung der
gemeinsamen Strukturprinzi-
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pien von Besoldung und Ver-
sorgung.

DNeuG-Entwurf positiver
als erwartet

Das Gesetzespaket des DNeuG
enthält positivere Bestimmun-
gen, als es die Ankündigungen
von Bundesinnenminister
Schäuble bei der Gewerk-
schaftspolitischen Arbeitsta-
gung des dbb im Januar 2007 er-
warten ließen. Im Wesentlichen
sind dies:

Sicherung des jetzigen 
Bezahlungsniveaus ohne 
Einkommensverschiebungen

Die Neugestaltung der Besol-
dungstabelle stellt sicher, dass
keine grundlegenden Einkom-
mensverschiebungen zu erwar-
ten sind. Die bisherigen Dienst-
altersstufen werden auf neun Er-
fahrungsstufen umgestellt. Da-
bei ist – mit Blick auf die Ver-
sorgungswirkung – das End-
grundgehalt auf bisherigem Ni-
veau gesichert. Die Überlei-
tungsvorschriften lassen einen
weitgehend unproblematischen
Übergang von der alten auf die
neue Tabelle erwarten.

Der Grundsatz der Teilhabe an
der allgemeinen Einkommens-
entwicklung (§ 14 BBesG) gilt
auch in der Neufassung des
BBesG fort.

Einbau der Sonderzahlung in
die Grundgehaltstabelle

Einer zentralen Forderung von
GDBA und dbb wurde dadurch
entsprochen, dass die jährliche
Sonderzahlung, das so genann-
te Weihnachtsgeld, in seiner ge-

genwärtigen Form in die Grund-
gehaltstabelle eingebaut und
damit – dynamisch – gesichert
wird (Art. 2 Nr. 65). Dies trifft so-
wohl für aktive Beamte als auch
für Versorgungsempfänger (Art.
4 Nr. 5) zu. Ebenfalls wird die
Anhebung der Sonderzahlung
ab dem Jahr 2011 für aktive Be-
amte und Versorgungsempfän-
ger in der im Jahr 2005 gezahl-
ten Höhe festgeschrieben (Art. 6
Abs. 41).

Erhalt und Ausbau des 
Familienzuschlags zur 
Förderung der Familie

Der Entwurf betont ausdrück-
lich die familienpolitischen
Komponenten. Der so genannte
„Verheiratetenzuschlag“ bleibt
auch mit der Neuordnung er-
halten. Zur Verbesserung der Si-
tuation kinderreicher Familien
wird der Kinderzuschlag für Be-
amte mit drei und mehr Kindern
um jeweils 50 Euro erhöht (Art.
2 Nr. 66). Dies entspricht min-
destens den Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts sowie
einer Forderung der Verkehrsge-
werkschaft GDBA.

Leistungsbezogene Bezahlung
ausschließlich als 
„On-top-Leistung“

Anders als dies im ursprüngli-
chen Strukturreformgesetz der
vorherigen Bundesregierung
der Fall war, sieht der jetzige Ent-
wurf lediglich die Leistungsprä-
mie als Leistungselement vor.
Diese wird aber „on top“ ge-
zahlt, die weiteren Leistungs-
elemente „Leistungsstufe“ und
„Leistungszulage“ werden nicht
mehr beibehalten. Eine Auf-

stockung des Budgets oder der
Vergabequote soll zunächst
nicht erfolgen.

Als Volumen für die Leistungs-
prämien ist – entsprechend dem
heutigen Volumen für die Leis-
tungselemente – ein Wert von
0,3 Prozent der Jahresbezüge
der Beamten vorgesehen. Maß-
geblich ist hier der Grundsatz
der Kostenneutralität. Es wird al-
lerdings im Gesetz normiert,
dass sich das jährliche Vergabe-
budget anlässlich zukünftiger
Besoldungsanpassungen er-
höht. Anders als bisher wird
zukünftig die zweckentspre-
chende Verwendung und jähr-
lich vollständige Auszahlung
festgeschrieben.

Positiv zu bewerten ist auch,
dass eine Verbesserung bei der
Honorierung von Teamleistun-
gen geschaffen wird.

Reform des Laufbahnrechts

Zentraler Bestandteil der ur-
sprünglichen Reformkonzepti-
on des dbb und auch des Bun-
desministeriums des Innern
(BMI) war eine grundlegende Er-
neuerung des bisherigen Lauf-
bahnsystems. Hierzu sind im
Rahmen des Gesetzentwurfs
nur wenige Regelungen enthal-
ten; der Schwerpunkt der auch
vom BMI angekündigten Lauf-
bahnreform soll mit der Neuge-
staltung der BLV umgesetzt wer-
den. Auch diese ist Anfang 2008
vorgesehen.

Konkret geplant ist, die Vielzahl
der Laufbahnen und Fachrich-
tungslaufbahnen zu verringern.
Dies entspricht grundsätzlich
der Intention von dbb und
GDBA, beispielsweise im Zu-
sammenhang mit der Umgestal-
tung von Behörden und weitrei-
chenden Verwaltungsreformen
keine laufbahnrechtlichen Hin-
dernisse für Beamte aufzubau-
en, die deshalb in einen ande-
ren Bereich übergeleitet werden
sollen.

Noch weitgehend offen ist die
Umsetzung der von dbb und
GDBA nachdrücklich geforder-
ten Verbesserung der Durchläs-
sigkeit zwischen den Laufbahn-
gruppen. Verkehrsgewerkschaft

GDBA und dbb fordern nach
wie vor eine Reform im Sinne
der Einstiegslaufbahn. Danach
erfolgt im Wesentlichen der Ein-
stieg nach Vor- und Ausbildung;
die weitere berufliche Entwick-
lung orientiert sich vorrangig an
der wahrgenommenen Funkti-
on und an der individuellen
Leistung ohne die derzeitigen
Laufbahnschranken.

Die Probezeiten sollen
grundsätzlich für alle Laufbahn-
gruppen drei Jahre betragen;
dafür entfällt die Altersgrenze
von 27 Jahren für die Lebens-
zeitverbeamtung. Erfahrungen
in der Privatwirtschaft oder an-
deren Bereichen des öffentli-
chen Dienstes können künftig
erstmals regulär auf die Probe-
zeit angerechnet werden. Bei
besonderer Bewährung soll
auch eine Beförderung während
der Probezeit ermöglicht wer-
den.

Volle Berücksichtigung der
vollzogenen Versorgungskür-
zungen bei der weiteren
Versorgungsgesetzgebung

Die Reform in der Beamtenver-
sorgung berücksichtigt die be-
reits erbrachten Konsolidie-
rungsbeiträge der Beamten und
Versorgungsempfänger für das
eigenständige Versorgungs-
system, insbesondere unter Ein-
beziehung der Bundesverfas-
sungsgerichtsentscheidung vom
September 2005 zum Versor-
gungsänderungsgesetz 2001.
Dies gilt auch im Bezug auf das
Wiederaufgreifen des Versor-
gungsnachhaltigkeitsgesetzes.

Sichergestellt wird auch künftig
eine gemeinsame Tabelle für Be-
soldung und Versorgung.

Mitnahmefähigkeit von erwor-
benen Versorgungsansprüchen
Hier sieht das BMI – entgegen
ursprünglichen Planungen –
keine Möglichkeit, dieses politi-
sche Ziel gesetzlich umzuset-
zen. Das BMI verweist insbe-
sondere auf eine gegenüber der
Nachversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung
deutlich höhere Kostenbelas-
tung, die mit den Haushaltspla-
nungen des Bundes nicht zu ver-
einbaren sei.


